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Amtlicher Teil

Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Mansfeld aus der Sitzung  
am 26.10.2020

Beschluss-Nr. 99-04/20 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Errichtung einer 
Tempo-30-Zone in der Ortslage Mansfeld - Bereich Brauhaus-
platz, Junghuhnstraße, Karlsberger Weg, Lutherplatz, Luther-
straße, Mühlgasse, Sangerhäuser Straße, Schulstraße, Seiler-
gasse, Spangenberggasse, Stiftstraße und Talwandstraße.

Beschluss-Nr. 100-04/20 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Verwaltungskos-
tensatzung der Stadt Mansfeld.

Beschluss-Nr. 101-04/20 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Satzung über die 
Benutzung der gemeindeeigenen und verwalteten Friedhöfe in 
der Stadt Mansfeld (Friedhofssatzung der Stadt Mansfeld).

Beschluss-Nr. 102-04/20 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die Friedhofsgebüh-
rensatzung der Stadt Mansfeld.

Beschluss-Nr. 103-04/20 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt die 2. Änderung der 
Hundesteuersatzung der Stadt Mansfeld vom 26.11.2012.

Beschluss-Nr. 104-04/20 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt, dem Vorhaben zur 
energetischen Sanierung und Instandsetzung der Turnhalle Sie-
bigerode, bei entsprechender Gewährung der Fördermittel, zu-
zustimmen.
Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel. Der Eigenanteil der 
Stadt Mansfeld beträgt 10 % der förderfähigen Kosten. Die Ge-
samtkosten betragen 871.000,00 €. Der Eigenanteil von 10 % 
beträgt 87.100,00 €.
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Das Amtsblatt der Stadt Mansfeld für die Ortsteile Mansfeld-Lutherstadt, Abberode, Annarode, Biesenrode, Braunschwende, Friesdorf, 
Großörner, Gorenzen, Hermerode, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Ritzgerode, Siebigerode und Vatterode erscheint monatlich und w
ird an alle erreichbaren Haushalte kostenlos verteilt.

- Herausgeber: Stadt Mansfeld, Lutherstr. 9, 06343 Mansfeld
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 4 89-0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Mansfeld und die Bürgermeister der Ortsteile
- Redaktion: Hauptamt, Telefon (03 47 82) 8 71-0, Telefax: (03 47 82) 871-22
  Die in Beiträgen von Vereinen und Verbänden geäußerten Meinungen müssen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.
 Die Verantwortlichkeit liegt beim jeweiligen Verfasser.
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen 
infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Scha-
densersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Bekanntmachung der Mansfelder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
über den Jahresabschluss 2019
Die Gesellschafterversammlung der Mansfelder Wohnungsbau- 
und Verwaltungsgesellschaft mbH hat am 21. Oktober 2020 zum 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 folgende Beschlüs-
se gefasst:

1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes
Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit ei-
ner Bilanzsumme von EUR 2.962.326,55 und der Lagebericht für 
das Geschäftsjahr 2019, versehen mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk der Taxon GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft werden festgestellt und genehmigt.

2. Verwendung des Jahresüberschusses
Der Jahresüberschuss von EUR 60.094,96 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung
Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlas-
tung erteilt.

4. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprü-
fers
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Taxon GmbH hat folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum Geschäftsjahr 
2019, hier im Wortlaut wiedergegeben, erteilt:
An die Mansfelder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Mansfeld:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Mansfelder Wohnungsbau- 
und Verwaltungsgesellschaft mbH, Mansfeld – bestehend aus 
der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mans-
felder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Mansfeld, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt der beige-
fügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser La-
gebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die inneren Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung mit $ 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
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sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf die Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit diese Systeme der Ge-
sellschaft abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängende Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-
nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt.
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermit-
telte Bild von der Lage der Gesellschaft.
führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, das künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prü-
fung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellten.
Hettstedt, 30. September 2020
TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hettstedt
gez. Oliver Schlenker
Wirtschaftsprüfer
Öffentliche Auslegung:
Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2019 und 
des Lageberichtes erfolgt in der Geschäftsstelle der Mansfelder 
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Lutherstraße 28 
in 06343 Mansfeld in der Zeit vom 16. November 2020 bis 
27. November 2020 zu folgenden Sprechzeiten

Montag – Donnerstag 10.00 – 15.00 Uhr
Freitag 10.00 – 13.00 Uhr

Mansfeld, 22. Oktober 2020

gez. Christian Zimmermann
Geschäftsführer
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Mitteilungen und Informationen der Stadtverwaltung

Die nächste Ausgabe 
erscheint am:
Freitag, dem  
11. Dezember 2020

Annahmeschluss  
für redaktionelle Beiträge
Freitag, der  
27. November 2020

Annahmeschluss für Anzeigen:
Dienstag, der 
 1. Dezember 2020, 9.00 Uhr
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Freie Mietwohnungen und Gewerbemieträume der Stadt Mansfeld

Öffnungszeiten
Dienstag 9:00 – 12:00 & 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Postanschrift Ansprechpartner
Stadt Mansfeld Herr Reise
Gebäudemanagement 034782 / 871 – 39
Lutherstraße 9 Frau Kober-Tillmann
06343 Mansfeld 034782 / 871 – 40

E-Mailadresse Fax
bauamt@mansfeld.eu 034781 / 871 – 28

Gewerbemietraum
Büro- und Geschäftsraum
im OT Großörner
vielfältig nutzbar
ab 01.11.2020 zu vermieten
Lage: Mansfelder Straße 21
Gewerbefläche 86 m²
Geschoss: 1. OG
Kaltmiete: 430,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 130,00 €
Warmmiete: 530,00 €
Kaution: 860,00 €

2-Raum-Wohnung
im OT Vatterode
ab sofort zu vermieten
Lage: Dorfstraße Vatterode 9
Wohnfläche: 49,00 m²
Geschoss: 2. OG links
Kaltmiete: 221,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 100,00 €
Warmmiete: 321,00 €
Kaution: 442,00 €
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Gaststätte „Zur Tenne“
im OT Molmerswende
nutzbar z.B. für Restaurant, Märkte, 

Tagesfahrten, Hochzeiten, Seminare
ab sofort zu vermieten
Lage: Gottfried-August-Bürger-Straße 22
Gewerbefläche 476 m²
Geschoss: 1. OG
Kaltmiete: 180,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 600,00 €
Warmmiete: 780,00 €
Kaution: 360,00 €

3-Raum-Wohnung
im OT Molmerswende
ab sofort zu vermieten
Lage: Gottfried-August-Bürger-Straße 22
Wohnfläche: 98,00 m²
Geschoss: 2. OG
Kaltmiete: 343,00 €
Betriebskostenvorauszahlung: 100,00 €
Warmmiete: 443,00 €
Kaution: 686,00 €

Information!
Die „Gelben Säcke“ sind in der Touristinformation Mansfeld, Junghuhnstraße 2, zu erhalten.
Öffnungszeiten:

Montag:
09.00 Uhr – 12.00 Uhr

13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Dienstag: 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Mittwoch: 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
13.00 Uhr – 15.00 Uhr

Donnerstag: 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
13.00 Uhr – 15.00 Uhr

Freitag: 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
13.00 Uhr – 15.00 Uhr

Vorhaben Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE für Einsatzkräfte  
der Feuerwehr der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld

- im Rahmen einer Projektförderung des Landes Sachsen-An-
halt gemäß den §§ 23 und 44 LHO wird der Stadt Mansfeld 
auf Antrag vom 28.04.2020 eine nicht rückzahlbare Zuwen-
dung in Höhe von 1000,00 € bewilligt.

- Bewilligungszeitraum 14.07.2020 - 31.12.2020
- Der Eigenanteil der Stadt Mansfeld liegt auf der Grundlage 

der Kostenschätzung bei vorläufig 1548,00 €
- die Förderung dient der Aufrechterhaltung der Einsatzbereit-

schaft der Ortsfeuerwehren
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Vorhaben: Sonderförderung Digitalfunk; Ersatzbeschaffung von Handsprechfunkgeräten 
für die Feuerwehren im Jahr 2020

- Im Rahmen der Rundverfügung des Landesverwaltungsam-
tes Sachsen-Anhalt vom 16.12.2019
AZ 202.b-13313-FördDF - den ANbest-GK (Allgemeine Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von 
Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts) sowie dem Zuwendungs-
rechtsergänzungserlass des Ministerium für Finanzen vom 
06.06.2016 (AZ 21.12-04011-8) wird der Stadt Mansfeld auf 
Antrag vom 02.06.2020 eine zweckgebunde Zuwendung in 
Höhe von 23600,00 € bewilligt.

- Bewilligungszeitraum: 29.06.2020 - 31.12.2020
- Der Eigenanteil der Stadt Mansfeld liegt auf der Grundlage 

des Angebotes bei vorläufig 13121,00 €.

Nichtamtlicher Teil

Wir gratulieren
Wir gratulieren

OT Mansfeld-Lutherstadt
am 17.11. Frau Ruth Hahn zum 90. Geburtstag
am 20.11. Frau Helga Krausz zum 85. Geburtstag
OT Großörner
am 28.11. Frau Marlies Hojenski zum 75. Geburtstag

Vereine und Verbände informieren

Großkaliberschützengesellschaft 
Mansfeld von 1386 e. V.

Sankt-Georg-Schießen 2020

Unter den hygienischen Sicherheitsmaßnahmen auf Grund von 
Corona, wurde auf Grund einer sehr alte Tradition am 09. und 
10.10.2020 der Sankt-Georg Pokal, der vom Bürgermeister der 
Stadt Mansfeld seit 1992 gestiftet wird, in Sylda ausgeschossen.

Es waren 8 Vereine mit 52 Schützen
1. Platz Männer Lutz Kunath SV Sylda 1819
2. Platz Männer Martin Uhlmann GKSK Mansfeld von 1386
3. Platz Männer Mario Hoppe SV Arnstedt 1907
1. Platz Frauen Christa Meyer GKSK Mansfeld von 1386
2. Platz Frauen  Katja Johne Bürgerschützenkompanie Hettstedt 

1860
3. Platz Frauen Uta Pelz GKSK Mansfeld von 1386

Beste Damenmannschaft
1. Platz GKSK Mansfeld von 1386
2. Platz Bürgerschützenkompanie Hettstedt 1860
3. Platz SG Welbsleben von 1818 e. V.

Beste Herrenmannschaft
1. Platz GKSK Mansfeld von 1386
2. Platz SV Sylda 1819 e. V.
3. Platz SV Arnstedt 1907 e. V.

Marketingkonzepte
Von der Idee  
zum Produkt.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Johanniterhaus erweitert Betreuungsangebot
Es ist inzwischen schon allgemeingültiges Pflege- und Betreu-
ungskonzept dass die Ziele in Altenpflegeeinrichtungen dar-
in bestehen, dass es nicht darum geht alte und hilfsbedürftige 
Menschen im täglichen Alltag einfach nur zu versorgen. Es geht 
vielmehr darum, vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen nach-
haltig zu erhalten oder sogar zu fördern. Dies geschah bisher in 
großen Teilen getrennt. So gab es auf der einen Seite z. B. Gym-
nastik und Kraftstärkung und auf der anderen Seite das Training 
von Gedächtnis und geistigen Fähigkeiten. Um diese beiden 
Komponenten zu vereinigen, hat nun die Eumedias AG zusam-
men mit allen Krankenkassen ein Konzept entwickelt, dass beide 
Seiten gleichzeitig berücksichtigt werden. Unter dem Oberbegriff 
„Pflegebedürftige Aktiv Fördern“ geht es nun im 2. Teil darum das 
Gedächtnis gerade durch Bewegung zu fördern. Das heißt Bewe-
gungsübungen mit dem Gedächtnis zu kombinieren. Hier werden 
Gehirnbereiche aktiviert, die einen Einfluss auf die Beweglichkeit 
und die geistigen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen haben. Die-
ses führt zu positiven Auswirkungen auf das physische und psy-
chische Wohlbefinden der Bewohner- und Bewohnerinnen.
Was kann dadurch erreicht werden:
• z. B. Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeiten durch 

Aktivierung der Hirnfunktionen
• neu das „Lernen“ zu motivieren und damit nicht genutzte 

Nervenzellen neu zu aktivieren
• durch verbesserte Koordination kann das Sturzrisiko ver-

mindert werden
(Quelle: Eumedias AG Magdeburg)

Das Johanniterhaus hat sich entschlossen dieses Konzept in der 
Einrichtung zum Wohlbefinden der Bewohner umzusetzen. In-
zwischen haben hierzu 2 Fortbildungen für die Mitarbeiter statt-
gefunden. Sowohl in Magdeburg als auch hausintern.

Seit einiger Zeit haben die ersten Kleingruppen nach diesem Kon-
zept gearbeitet und die Resonanz war sehr positiv sowohl bei den 
Bewohnern und Bewohnerinnen, als auch bei den Mitarbeitern.

Einrichtungsleiterin
Undine Heisig

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/2816

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Ohne Spenden geht gar nichts mehr
Die Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz kann wieder 
etwas optimistischer in die Zukunft schauen
Mitte August 2020 erhielt Iris Marszalek von der Selbsthil-
fekontaktstelle Mansfeld-Südharz vom Büro der Partei DIE 
LINKE einen freudigen Anruf. Der Landtagsabgeordnete Ste-
fan Gebhardt möchte die Arbeit der SHKS MSH im Oktober 
mit einer privaten Spende von 250,00 € unterstützen. Die 
Spende ging Anfang Oktober auf das Konto der Kontaktstelle 
Mansfeld-Südharz ein.
Nachdem sich das Land Sachsen-Anhalt vor Jahren aus der 
Förderung der Kontaktstellen vollständig zurückgezogen hat 
und auch die anderen Förderer die Zuwendungen jährlich 
neu bewerten, drohten mühsam aufgebaute Strukturen zur 
Unterstützung von chronisch kranken Menschen wegzubre-
chen.
Die Partei DIE LINKE, hat auf den „Hilferuf“ der Kontaktstelle 
reagiert.
Es geht ein großer Dank an den Landtagsabgeordneten 
Gebhardt.

Anzeige(n)


